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F. Wiederqabe des Bestätiq unqsvermerks und Schlussbemerkunq

61. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezem-

bet 2OO7 (Anlagen I bis lll) und dem Lagebericht für das Geschäftsjaft 2007 (Anlage lV) der Stadtwerke

Bad Pyrmont Beieiligungs und Bäder GmbH, Bad Pyrmont, unter dem Datum vom 05. Juni 2008 den

folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

,,Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und
Bäder GmbH, Bad Pyrmont, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007
geprüft. Durch S 25 Abs. 1 Satz 2 EigVO Nds wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung er-
streckt sich danach auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Gesellschaft sowie darauf, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Buchführung und
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie Bestimmungen des Gesellschaftsvertra-
ges und die Geschäftsführung der Gesellschaft liegen in der Verantvvortung der gesetzlichen Vertreter
der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht,
über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfi.lhrung, über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft sowie darüber, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprtlfung nach S 317 HGB, S 124 NGO und I25 EigVO Nds unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (lDW) festgestellten deuischen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfuhrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und das mit hinreichender Sicherheit beudeilt werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben sowie ob die
Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie
der wirtschaftlichen Verhältnisse wurde entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Fragenkatalog zur
Prüfung der Ordn ungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach S 53
HGrc (lDW PS 720) durchgeführt. Ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Ein-
haltung des Wirtschaftsplanes beurteilt. Dabei ist es nicht Aufgabe des Wirtschaftsprüfers, die sachliche
Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gese?lichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.
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Bei der Festlegung der Prtifungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die EMartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. lm Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dasi unlere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir:

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen
Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der
Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Die
Gesellschaft wurde wirtschaft lich geführt."

62. Den vorstehenden Präfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften

und den crundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (lDW PS 450).

63. Eine VeMendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dleses Prüfungsberichts

bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses
und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließ-

lich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei un-
ser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf S 328 HGB wird verwie-
sen.

Kassel, den 05. Juni 2008

sb+p Strecker . Berger + Partner
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73. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 3l Dezem-

ber ZO07 (Anlagen I bis lll) und dem Lagebericht für das Geschäftsjaft 2007 (Anlage lV) der Stadtwerke

Bad Pyrmont Energie und verkehrs GmbH, Bad Pyrmont, unter dem Datum vom 05. Juni 2008 den fol-

gendenuneingeschränktenBestät igUngsvermerkertei l t ,derhierwiedergegebenwird:

,,Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wr haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlusirechnung sowie Anhang -

unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der stadiwerke Bad Pyrmont Energie und

Verkehrs GmbH, dad Pyrmont, fUr däs Geschäftsjähr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2007 ge-

pruft. Nach $ 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in

äer interneri Rechnungslegung nach S 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-

resabschluss uno Lag-eoeiicni nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-

den Bestimmungen däs Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlictren Vertreter der

Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf deiGrundlage der von uns durchgefÜhrten Prüfung eine Beurtei-

lung Uber den JahresabJchluss unter Einbeziehung der Buchfllhrung und über den Lagebericht sowie

ubdr die interne Rechnungslegung nach $ 10 Abs. 3 EnWG abzugeben

wir haben unsere Janresabschlussprüfung nach s 317 HGB unter Beachtung der vom lnstitut der wirt-

schaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-

nommen. Danach ist die Frufung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und VerstÖße,

die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung und-durch den Lagebericht vermittelten Bildes der vermögens-, Finanz- und Er-

tragsäge wesentlich;uswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender

Sic-herheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach S 
'lO Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen

erfü t sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden dle Kenntnlsse über die Geschäftstätig-
keit und über oas wirtscnäftIüne und rechtliche umfeld der Gesellschaft sowie die EMartungen ijber

mögliche Fehler berücksichtigt. lm Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezägenen internen KontrollJystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und iagenericnt sowie in dei internen Rechnungsiegung nach S 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der

Basis rän Stichpioben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesenflichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Ge-

iamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze

,nO Oie ZrorOÄung der Konten in der internen Rechnungslegung nach $ l0 Abs.3 _EnWG sachgerecht

und nachvollziehbär erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir.sind der Auffas-

sung, dass unsere prüfun! eine hinreichend sichere Grundlage ftlr unsere Beurteilung bildet

Unsere pr1tfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat

zu keinen Einwendungen gefÜhrt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertra-
ges und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der La-
gebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegurig nach S 10
Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (lDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts
bedarf unserer vorherigen Zusiimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses
und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließ-
lich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unseTer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei un-
ser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf S 328 HGB wird verwae-
sen.

Kassel. den 05. Juni 2008
sb+p Strecker . Berger + Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Heiner Eggert
Wrtschaftsprüfer

t .  I' , L 1 ,  \ {  r
Helmut Berg!i

Wirtschaftsprüfer
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F. Wiederqabe des Bestätigunqsvermerks und Sch lussbemerkunq

43. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezem-

be( 2007 (Anlagen I bis ll l) und dem Lagebericht für das Geschäftsjaft 2007 (Anlage lV) der Stadtwerke

Bad Pyrmont Parkhaus GmbH, unter dem Datum vom 05. Juni 2008 den folgenden uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk erteilt, der hler wiedergegeben wird:

,,Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH,
Bad Pyrmont, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 geprüft. Durch
S 25 Abs. 1 Satz 2 EigVO Nds wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich da-
nach auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Ge-
sellschaft sowie darauf, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Buchfllhrung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den
ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und die
Geschäftsführung der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und tiber den Lagebericht, über die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung, über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie dar-
über, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach S 317 HGB, S 124 NGO und $ 25 EigVO Nds unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufiihren, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und das mit hinreichender Sicherheit beurtejlt werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben sowie ob die
Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie
der wirtschaftlichen Verhältnisse wurde enisprechend dem IDW Prüfungsstandard: Fragenkatalog zur
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach S 53
HGrG (lDW PS 720) durchgeführt. Ob die Gesellschaft wirtschaftljch geführt wird, wurde anhand der Ein-
haltung des Wirtschaftsplanes beurteilt. Dabei ist es nicht Aufgabe des Wirtschaftsprilfers, die sachliche
Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.
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Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und i.iber
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. lm Rahmen der PrLlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der geseElichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prufung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir:

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen
Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der
Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Die
Gesellschaft wurde wirtschaft lich oeführt."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (lDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts
bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses
und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließ-
lich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei un-
ser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf S 328 HGB wird verwie-
sen.

Kassel, den 05. Juni 2008

sb+p Strecker . Berger + Partner
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